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Einleitung 

Der militärische Angriff Russlands auf die Ukraine vom 24. Februar 2022 hat die Schweiz 
neutralitätspolitisch auf dem falschen Fuß erwischt. Während der ersten Tage nach dem 
Angriff reagierte die Regierung zunächst so, als wäre nichts Wesentliches geschehen, 
beziehungsweise als könnte man, abgesehen von einer politischen Verurteilung des 
Angriffs und der Verhinderung sogenannter Umgehungsgeschäfte über die neutrale 
Schweiz, zur Tagesordnung übergehen. Es brauchte ein Wochenende, damit der Bun
desrat zur Einsicht gelangte, dass dies nicht genügen würde und beschloss, die von 
der Europäischen Union (EU) verhängten wirtschaftlichen Sanktionen zu übernehmen. 
Sowohl das ursprüngliche Lavieren wie auch der schließlich gefällte Entscheid führten 
zu heftiger innenpolitischer Kritik. Auch außenpolitisch geriet die Schweiz wegen ihrer 
restriktiven Handhabung der Wiederausfuhr von Rüstungsgütern bald unter Druck. 

Was auf den ersten Blick als außerordentlicher Vorfall erscheinen mag, ist historisch 
gesehen jedoch weniger besonders. Größere Umwälzungen in der internationalen Po
litik und insbesondere Kriege führten in den 175 Jahren des Bestehens der Schweiz als 
neutraler Staat stets zu innenpolitischen Diskussionen über die Handhabung der Neu
tralität, bei denen verschiedene Interessen und politische Ausrichtungen aufeinander 
prallten. Und sie führten ebenso zu Kritik an der Neutralität und Druck von außen, denn 
das Abseitsstehen bei militärischen Konflikten anderer Staaten kann einen Staat als fei
ge und teilnahmslos erscheinen lassen. In Kombination mit der Aufrechterhaltung mög
lichst guter politischer und wirtschaftlicher Beziehungen nach allen Seiten, droht es zu
dem als politischer Opportunismus gedeutet zu werden. 

Der vorliegende Beitrag untersucht, wie die Schweiz in der jüngeren Vergangenheit 
und Gegenwart versucht hat, ihre Neutralität an wandelnde Bedingungen im Umfeld des 
Staates anzupassen. Er zeigt zunächst, wie sich in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
vor allem das System kollektiver Sicherheit der Vereinten Nationen (VN; eng.: United 
Nations Organization, UNO) und die regionale Kooperation in Europa zu wichtigen Be
zugspunkten für die Neutralitätsdebatte und die Neutralitätspolitik der Schweiz ent
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wickelt haben. Danach geht der Beitrag auf die Zeit nach dem 24. Februar 2022 ein, 
also nach dem Beginn des russischen Großangriffs auf die Ukraine. Er zeichnet nach, 
dass sich bis dato zwar keine strukturierte Debatte über die Neutralität entwickelt hat, 
aber sehr wohl drei Debattenstränge identifiziert werden können, die jeweils Bezüge zur 
Neutralität aufgewiesen haben, jedoch bis dato weitgehend im Sand verlaufen sind. Da
bei handelt es sich um i) das Verhältnis der Schweiz zur Nordatlantikvertrags-Organisa
tion (eng.: North Atlantic Treaty Organization, NATO) und die Möglichkeit einer Neuin
terpretation der Neutralität in Richtung einer »kooperativen Neutralität«, ii) die Ausge
staltung des Kriegsmaterialgesetzes und schließlich iii) zivilgesellschaftliche Initiativen 
zur Weiterentwicklung der Neutralität und ihrer Verankerung in der Verfassung. 

Immerwährende Neutralitätsdiskussionen 

Die Schweiz gilt es neutrales Land per excellence. Seitdem die damaligen europäischen 
Großmächte im Wiener Kongress 1815 die Neutralität der Schweiz anerkannten, blieb 
diese ununterbrochen die Leitmaxime der Außen- und Sicherheitspolitik, die ihren ei
gentlichen Anfang mit dem Entstehen des modernen Bundesstaates im Jahre 1848 fand. 
Diese Maxime einer dauernden und bewaffneten Neutralität stand sinnbildlich für die 
berechenbare Stellung der Schweiz inmitten der durch Kriege geprägten europäischen 
Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Als außenpolitische Maxime und Eckpfeiler der 
staatlichen Identität steckt die Neutralität den Raum ab, in dem grundsätzliche außen- 
und sicherheitspolitische Fragen diskutiert werden (siehe hierzu auch den Beitrag von 
Kenneth McDonagh in diesem Band). 

Zusammen mit der direkten Demokratie und dem Föderalismus ist die Neutralität 
zudem einen Eckpfeiler der politischen Identität des Landes. Dieser zentrale Stellenwert 
für das politische Gemeinwesen zeigt sich auch in jährlichen Befragungen der Bevölke
rung1, die ein anhaltend hohes Maß an Unterstützung für die Neutralität dokumentie
ren. Historisch gesehen gibt es auch Wechselwirkungen zwischen diesen Eckpfeilern: 
Der Föderalismus begünstigte zurzeit der großen europäischen Kriege das Entstehen 
der Neutralität, und letztere erlaubte es der direkten Demokratie, in den außenpoliti
schen Bereich vorzustoßen. 

Obwohl die Neutralität völkerrechtliche Grundlagen besitzt (siehe hierzu den Bei
trag von Stephan Wittich in diesem Band) bleibt sie ein politisches Konzept, das politi
schen Zielen dient, nämlich der Wahrung der außen- und sicherheitspolitischen Souve
ränität. Dementsprechend existiert auch die Unterscheidung zwischen Neutralitätsrecht 
als rechtlicher Rahmen und Neutralitätspolitik als politische Gestaltung und politische 
Umsetzung des Status als (permanent) neutraler Staat, die dafür sorgen soll, dass die 
Neutralität von anderen Staaten als glaubwürdig wahrgenommen und anerkannt wird. 
Dabei liegt es in der Natur der Sache, dass Änderungen im geopolitischen Umfeld eine 
Neuausrichtung der Neutralitätspolitik und eine entsprechende politische Auseinander
setzung über diese notwendig machen. Dementsprechend war auch die Neutralitätspo
litik der Schweiz immer wieder innenpolitischen Aushandlungsprozessen unterworfen. 
Dies war sowohl im Ersten wie auch im Zweiten Weltkrieg der Fall, während den ver
schiedenen Phasen des Kalten Krieges wie auch nach dessen Beendigung. Sinnbildlich 
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dafür stehen auch verschiedene Schriftstücke, sei dies aus der Feder der Zivilgesellschaft 
oder der Verwaltung.2 

Gegenstand dieser Diskussionen war stets eine Mischung aus innenpolitischen An
liegen und einer Justierung der Neutralitätspolitik angesichts eines sich verändernden 
geopolitischen Umfelds. Während in den beiden Weltkriegen unterschiedliche Partei
nahmen zugunsten der kriegführenden Nachbarstaaten gekoppelt mit realpolitischen 
Sachzwängen im Zentrum der Aushandlungsprozesse zur Bestimmung der Neutrali
tätspolitik standen, entwickelten sich in den jeweiligen Nachkriegsphasen sowie im Kal
ten Krieg zwei weitere politische Räume, zu denen sich die Neutralität verhalten musste: 
1) Die kollektive Sicherheit auf globaler Ebene in Form der Vereinten Nationen und 2) die 
regionale Kooperation in Europa, versinnbildlicht in erster Linie durch die Europäische 
Union (EU) und die NATO sowie in etwas weicherer Form durch die Organisation für Si
cherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Diese beiden Räume bilden auch den 
Rahmen der neusten Diskussionen zur Neutralität. 

Sollte die kollektive Sicherheit jemals in ihrer Reinform existieren, würde sie die 
Neutralität in deren Ursprungsgedanken überflüssig machen, denn die Neutralität soll 
das Überleben eines Staates in einem konfliktreichen Umfeld sichern.3 Die kollektive Si
cherheit strebt dasselbe Ziel an, jedoch im Verbund. Beide Konzeptionen schließen sich 
insofern aus, als es gegenüber der kollektiven Sicherheit keine Neutralität geben kann. 
Diese ist gegenüber Kriegen zwischen Staaten, nicht zwischen der Weltgemeinschaft 
und einem Staat konzipiert (siehe dazu auch den Beitrag von Jodok Troy in diesem 
Band). Entsprechend führten die Gründung des Völkerbundes nach dem Ersten und 
der Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg zu Grundsatzdebatten darüber, ob 
und unter welchen Umständen die Schweiz diesen Organisationen beitreten solle. 

Dem Völkerbund trat die Schweiz als Gründungsmitglied bei und holte den Sitz der 
Organisation nach Genf. Zugleich nahm sie die sogenannte »differenzierte Neutralität« 
an, der zufolge sich die Schweiz an wirtschaftlichen Sanktionen der Organisation, je
doch nicht an militärischen Zwangsmaßnahmen beteiligen würde. Diesem Entscheid, 
der schließlich durch eine Volksabstimmung bestätigt wurde4, waren jedoch heftige Dis
kussionen vorangegangen. 

Nach den Erfahrungen mit der gescheiterten kollektiven Sicherheit der Zwischen
kriegszeit verhielt sich die Schweiz gegenüber den Vereinten Nationen zurückhaltend. 
Ein Beitritt stand bei der Gründung der Organisation nicht zur Debatte. Erst mit der 
Zeit lockerte sich das Verhältnis mit der Ansiedlung zahlreicher humanitärer und ande
rer technischer Unterorganisationen der VN in Genf. Im Jahre 1986 scheiterte der Beitritt 
an einer Volksabstimmung.5 Erst nach dem Ende des Kalten Krieges war die Schweiz so 
weit, dass sie in einem ersten Schritt den Grundsatzentscheid fällte, von den VN ver
hängte Sanktionen, sofern diese nicht militärischer Natur waren, grundsätzlich zu über
nehmen. Im Jahre 2002 trat sie nach einer gewonnenen Volksabstimmung schließlich 
den VN bei und war in den Jahren 2023/24 sogar erstmals nichtständiges Mitglied des 
Sicherheitsrates.6 Vorangegangen waren umfassende Diskussionen und Abklärungen 
über die Vereinbarkeit der Mitgliedschaft im Sicherheitsrat mit der Neutralität.7 

In Bezug auf die europäische Integration war die Sachlage zugleich einfacher und 
komplizierter. Einfacher deswegen, weil die EU bis heute keine zwingend militärische 
Beistandspflicht ihrer Mitglieder beinhaltet. Daher wäre eine Mitwirkung der Schweiz 
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aus neutralitätsrechtlicher Sicht möglich, wie der Bundesrat bereits 1993 in seinem Neu
tralitätsbericht festhielt.8 Hingegen stellte die europäische Integration aufgrund ihrer 
weitgehenden außenwirtschaftlichen Kooperation inklusive der Möglichkeit, Handels
sanktionen zu verhängen, Herausforderungen an die Neutralitätspolitik der Schweiz. 
Dies umso mehr, als mehrfach eine weitgehende Übereinstimmung grundlegender Wer
te in der europäischen Außenpolitik mit der Außenpolitik der Schweiz festgestellt wur
de. 

Der Neutralitätsbericht des Bundesrats hielt zudem fest, dass die Neutralität die 
Schweiz nicht daran hindern dürfe, die zu ihrer Verteidigung nötigen Vorkehrungen 
zur Abwehr neuer Bedrohungen zu treffen, gegen die man sich nur mit internationaler 
Zusammenarbeit schützen könne. Dies sollte allerdings so geschehen, dass der Neutrale 
dabei keine Verpflichtungen eingehen würde, die ihn dem Risiko aussetzen, in einen 
Konflikt hineingezogen zu werden.9 Vor diesem Hintergrund stand ein Beitritt zur 
NATO bis heute nie ernsthaft zur Diskussion.10 Jedoch engagierte sich die Schweiz von 
Anbeginn weg in der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) 
und ihrer Nachfolgeorganisation der OSZE.11 

Der Neutralitätsbericht von 1993 trug insgesamt wesentlich dazu bei, die Schwei
zer Neutralität im Kontext der damals neuen globalen Realität zu definieren und eine 
Grundlage für die zukünftige Außenpolitik zu schaffen. Er verdeutlichte, dass Neutrali
tät dynamisch und anpassungsfähig sein muss, um den Herausforderungen einer sich 
wandelnden Welt gerecht zu werden. Und er stellte einen Ausgangs- und Bezugspunkt 
für eine schrittweise Weiterentwicklung der Neutralitätspolitik dar. Die Beziehungen zu 
den VN wurden vertieft, ebenso das bilaterale Verhältnis zur EU, die technische Zusam
menarbeit mit der NATO und das Engagement im Rahmen der OSZE. Im Jahre 2014, dem 
wohl krisenreichsten Jahre der Organisation seit ihrer Entstehung, hatte die Schweiz so
gar die Präsidentschaft inne und setzte sich sowohl bei den Mediationsbemühungen wie 
auch bei den vertrauensbildenden Maßnahmen stark ein.12 

Parallel dazu baute die Schweiz ihre Bemühungen im Bereich der internationalen 
Zusammenarbeit und insbesondere der internationalen Friedensförderung kontinuier
lich aus.13 Grundprinzip blieb das Festhalten an der Neutralität. Dies verhinderte zwar 
den Beitritt zu einer Organisation kollektiver Verteidigung, erlaubt es der Schweiz aber, 
jenseits dieser »roten Linie« ihr multilaterales Engagement stetig zu verstärken. Jenseits 
des bereits erwähnten Engagements im Rahmen der VN gehörten dazu seit 1994 die Mit
wirkung an der Partnerschaft für den Frieden (PfP) der NATO sowie auch die fallweise 
Übernahme von EU-Wirtschaftssanktionen, die nicht über einen Beschluss des Sicher
heitsrates der VN abgedeckt waren, wie etwa gegen Serbien-Montenegro im Umfeld der 
Jugoslawienkriege der 1990er Jahre.14 Parallel dazu reduzierte sich die sicherheitspoliti
sche Funktion der Neutralität zunehmend, relevant blieben die (undefinierte) Identitäts
funktion und die branding-Funktion für die Friedensförderung und die Guten Dienste.15 

Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine 

Der Angriff Russlands auf die Ukraine brachte dieses schrittweise gewachsene Gefüge 
der Schweiz im Umgang mit der Neutralität ins Wanken. Schuld daran war nicht das Auf
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kommen grundsätzlich neuer Parameter, jedoch die Zuspitzung latenter Spannungsfel
der im Verhältnis der Schweiz und ihrer Neutralität gegenüber dem globalen und euro
päischen Umfeld. In der Schweiz kam es als Folge davon zum Aufeinanderprallen ver
schiedener Ansichten zur Handhabung der Neutralität, denen unterschiedliche Beweg
gründe zugrunde lagen. 

Ein Spannungsfeld ergibt sich aus der Koexistent von Neutralität und dem System 
kollektiver Sicherheit im Rahmen der Vereinten Nationen. Die Veto-Möglichkeit der fünf 
permanenten Mitglieder des Sicherheitsrates kann dazu führen, dass diese Gremium 
an seinem Handel gehindert wird und Verletzungen des Friedens nicht entgegen treten 
kann. Wenn die Aggression, wie im Fall des russischen Krieges gegen die Ukraine, durch 
ein Mitglied des Sicherheitsrates selbst verübt wurde, ist dieser Zustand umso proble
matischer und anstößiger. Das Entsetzen darüber war in gewissen bürgerlichen Kreisen 
der Schweizer Politik groß. Dabei schien vergessen worden zu sein, dass dieser Zustand 
bereits die 35 Jahre des Kalten Krieges geprägt hatte. Der einzige Unterschied war, dass 
die Schweiz damals noch nicht Mitglied der VN war. Die Erwartung, dass dieser Zustand 
erneut aufkommen könnte, war mit ein Grund, wieso die Schweiz an ihrer Neutralität 
festhielt, nämlich gerade für den Fall, dass Handlungen im Sinne der kollektiven Sicher
heit blockiert wurden. 

Ein weiteres Spannungsfeld ergab sich aus den Reaktionen der EU auf den Angriff 
Russlands. Diese beschloss den Aggressionskrieg nicht nur inhaltlich klar zur verurtei
len, sondern umfassende Wirtschaftssanktionen gegen Russland zu verhängen. Nach 
einer kurzen Bedenkzeit entschied der Bundesrat, die Sanktionen der EU weitgehend 
zu übernehmen und hat dies für die erfolgten späteren Erweiterungen der Sanktionen 
auch immer wieder getan.16 Mit diesem Verhalten wich der Bundesrat von seiner Hal
tung im Jahr 2014 hab, als er nach den russischen Angriffen auf der Krim und im Osten 
der Ukraine lediglich Umgehungsgeschäfte über die Schweiz verhinderte, jedoch keine 
Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland verhängte. Im militärischen Bereich wur
den hingegen keine Zugeständnisse gemacht: Der Bundesrat erteilte jeglicher direkten 
oder indirekten militärischen Unterstützung der Ukraine eine Abfuhr. Insbesondere 
wurden auch keine Wiederausfuhren von Schweizer Kriegsmaterial, das an europäische 
Staaten in den vorangehenden Jahren geliefert worden war, erlaubt.17 Diese Haltung 
stieß im Ausland nicht nur auf Zustimmung. 

Diese Spannungsfelder und Entwicklungen lösten in der Schweiz drei parallel ver
laufende Diskussionen aus, die bisher jedoch alle mehr oder weniger im Sand verlaufen 
sind. Die erste Diskussion betraf offizielle Bestrebungen, einerseits die militärische Zu
sammenarbeit mit der NATO zu verstärken und andererseits das Neutralitätsverständ
nis zu überarbeiten. Das Parlament setzte sich aufgrund verschiedener Vorstöße mehr
fach mit dem Verhältnis der Schweiz zur NATO auseinander. Im Kern ging es um die Fra
ge, ob der Schweizer Armee gestattet werden sollte, sich an Übungen der NATO, die den 
Bündnisfall (sogenannter Art. 5 des Nordatlantikvertrags) zum Gegenstand hatten, zu 
beteiligen. Im Frühjahr 2023 forderte der Ständerat vom Bundesrat die Erstellung eines 
Berichts, der die Möglichkeiten aufzeigen sollte, wie die Schweiz ihre Verteidigungsko
operation mit der NATO vertiefen könnte, ohne die Neutralität zu verletzen.18 Der Bun
desrat wurde beauftragt, die potenziellen Mehrwerte und Erwartungen einer solchen 
Zusammenarbeit zu prüfen. Im Sommer 2024 beschloss der Nationalrat, der Armee die 
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Teilnahme an solchen Übungen zu verbieten, da dies mit der Wahrung der Schweizer 
Neutralität unvereinbar wäre.19 Im Herbst desselben Jahres lehnte der Ständerat die
sen Entscheid jedoch ab, und sprach sich dafür aus, dass die Schweizer Armee weiter
hin an NATO-Übungen teilnehmen kann, um die Interoperabilität der Schweizer Armee 
mit den Armeen der NATO-Staaten und damit die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz 
zu stärken. Es wurde betont, dass die Teilnahme im Einklang mit der Neutralitätspflicht 
der Schweiz stehe.20 

Eine grundsätzliche Revision des Neutralitätsverständnisses war vom Außenminis
terium bereits im März 2022 in Angriff genommen worden. Bundesrat Ignazio Cassis 
versuchte, mit dem Begriff der »kooperativen Neutralität« die Neutralitätspolitik stärker 
am außen- und sicherheitspolitischen Verhalten derjenigen Staaten zu orientieren, wel
che die grundsätzlichen Ziele und Werte der Schweiz teilten. Die fehlende Absprache des 
Außenministers mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat führten jedoch zu 
einem jähen Ende dieses Vorhabens, das im Bundesrat keine Mehrheit fand.21 Als Ersatz 
veröffentlichte die Regierung einige Monate später eine etwas substanzieller gehaltene 
Antwort auf einen entsprechenden parlamentarischen Vorstoß, in welcher sie schrieb, 
dass die Schweiz im Grundsatz an der im Bericht aus dem Jahre 1993 definierten Praxis 
festhalten wolle. Sie betonte, Neutralität bedeute nicht Gleichgültigkeit gegenüber fun
damentalen Völkerrechtsverletzungen, und sie sei auch kompatibel mit der Übernahme 
von EU-Sanktionen.22 Der Bericht erwähnte die »kooperative Neutralität« mit keinem 
Wort. 

Eine zweite und medial am präsenteste Diskussion betraf eine Revision des Gesetzes 
über den Export von Kriegsmaterial. Das entsprechende Bundesgesetz (Kriegsmateri
algesetz; KMG23) wurde bereits mehrfach revidiert und versuchte stets, einen Ausgleich 
zwischen den Exportbedürfnissen der Rüstungsindustrie und den außenpolitischen 
Zielen in den Bereichen der humanitären Politik, der Menschenrechte und der Frie
densförderung abzubilden. Aber der Widerspruch zwischen friedensfördernden und 
wirtschaftlichen Zielen blieb präsent.24 Erst im Jahr 2021 hatte das Parlament strengere 
Bestimmungen für den Export von Kriegsmaterial verabschiedet. Diese Änderun
gen untersagten Waffenlieferungen in Länder, die systematisch und schwerwiegend 
Menschenrechte verletzen, ohne Ausnahmemöglichkeiten für den Bundesrat. Diese 
Verschärfung erfolgte als indirekter Gegenvorschlag zur Korrektur-Initiative25, einer eid
genössischen Volksinitiative, die im Juni 2019 vom Bündnis Allianz gegen Waffenexporte 
in Bürgerkriegsländer eingereicht worden war und in Folge der Verschärfung des KMG 
schließlich zurückgezogen wurde26. 

In den vergangenen drei Jahren hat das Schweizer Parlament intensiv über die Re
gelungen zum Wiederexport von Waffen diskutiert. Die zentrale Frage war, ob Dritt
länder, die Schweizer Waffen erworben haben, diese ohne Zustimmung der Schweiz an 
kriegführende Staaten wie die Ukraine weitergeben dürfen. Die Diskussionen wurden 
durch Anfragen mehrerer Staaten ausgelöst, die Schweizer Waffen an die Ukraine wei
tergeben wollten. Gemäß geltendem schweizerischen Recht müssen Staaten beim Kauf 
von Schweizer Rüstungsgütern eine Erklärung abgeben, diese nur mit Einwilligung der 
Schweiz weiterzugeben. Die Weitergabe an kriegführende Staaten ist dabei nicht bewil
ligungsfähig. Der Bundesrat lehnte dementsprechend Gesuche ab, Waffen aus Schwei
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zer Produktion an die Ukraine weitergeben zu dürfen, was international teils auf Unver
ständnis stieß. 

Bisher zeichneten sich keine Mehrheiten ab, die für eine konsequente Lockerung der 
Bedingungen für eine indirekte Weitergabe von Waffen an kriegführende Länder einge
treten wäre. Im Frühjahr 2023 führte das Parlament Diskussionen zu einer ganzen Rei
he von Vorschlägen.27 Unter anderem lehnte der Ständerat einen Vorschlag ab, der vor
sah, auf die sogenannte Nichtwiederausfuhr-Erklärung zu verzichten, wenn Rüstungs
güter an Staaten geliefert werden, die Schweizer Werten verpflichtet sind und über ein 
vergleichbares Exportkontrollregime verfügen. Ein anderer, ebenfalls nicht mehrheits
fähiger Vorschlag zielte darauf ab, die Nichtwiederausfuhr-Erklärungen für bestimm
te Länder auf fünf Jahre zu befristen.28 Schließlich rang sich das Parlament im Herbst 
2023 dazu durch, die Regierung zu beauftragen, eine Revision des KMG aufzugleisen, 
die dem Bundesrat in außerordentlichen Situationen die Möglichkeit gibt, von den übli
chen Bewilligungskriterien abzuweichen.29 Gegner befürchten, dass dadurch Waffenex
porte in Länder mit fragwürdigen Menschenrechtspraktiken wieder ermöglicht werden 
könnten. Sowohl der Inhalt wie auch der Fahrplan dieser Debatten zeigten, dass es nicht 
primär um die Ukraine ging, sondern um die Fortsetzung der innenpolitischen Diskussi
on um konkurrierende außenpolitische Ziele, nämlich der Ermöglichung von Rüstungs
exporten bei gleichzeitiger Einhaltung von Vorgaben im Bereich der Menschenrechte 
und der Friedensförderung. 

Eine dritte Debatte entwickelte sich innerhalb der Zivilgesellschaft. Das Entsetzen 
über den russischen Angriff und die Handlungsunfähigkeit des Sicherheitsrates der VN 
brachte eine Gruppe ehemaliger Professoren, Diplomaten und anderer Funktionsträger 
dazu, ein Manifest zu verfassen30, das aus ihrer Sicht zentrale Reformen für die Neu
tralität auflistet. Dazu gehört die Kernforderung, dass die Schweiz für den Fall einer 
Blockierung des Sicherheitsrates, nicht ihre Neutralität anwenden, sondern quasi ei
genmächtig den Aggressor bestimmen und entsprechende Sanktionen verhängen sollte, 
dies gestützt auf das geltende Embargogesetz. Dazu sei die Schweiz, laut den Initiatoren 
des Manifests, als Mitglied der VN verpflichtet. Auch solle die Regelung der Kriegsma
terialexporte künftig unbelastet von den Neutralitätsverpflichtungen erfolgen. Auffal
lend ist, dass sämtliche Initiatoren des Manifests eine Biographie aufweisen, mit der sie 
den Kalten Krieg in verantwortungsvollen Positionen erlebt und die damalige Politik der 
Schweiz mehr oder weniger direkt mitgestaltet und verantwortet haben. Umso interes
santer ist die plötzliche Abkehr von einer Politik, welche die Schweiz während mehreren 
Jahrzehnten verfolgte, ohne dass eine der unterzeichnenden Personen zuvor jemals öf
fentlich mit einer entsprechenden Äußerung kritisch aufgefallen wäre. 

Am anderen Ende des politischen Spektrums lancierten im Frühjahr 2022, also in 
etwa zur gleichen Zeit als sich der Bundesrat in einer Revision des Neutralitätsverständ
nisses übte, der neue Verein pro Schweiz und die Schweizer Volkspartei (SVP) die Volksin
itiative zur Wahrung der schweizerischen Neutralität (Neutralitätsinitiative).31 Diese will die 
Neutralität in ihrer immerwährenden und bewaffneten Form in der Verfassung fest
schreiben. Neben der offensichtlichen Forderung, dass die Schweiz keinem Militär- und 
Verteidigungsbündnis beitreten darf, will das Begehren auch festhalten, dass sich die 
Schweiz an keinen nichtmilitärischen Zwangsmaßnahmen gegen kriegführende Staa
ten beteiligt. Vorbehalten bleiben Verpflichtungen gegenüber den VN sowie Maßnah
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men zur Verhinderung der Umgehung von nichtmilitärischen Zwangsmaßnahmen an
derer Staaten. Dies würde etwa verhindern, dass sich die Schweiz an Wirtschaftssank
tionen der EU beteiligen könnte. Auch hält der Initiativtext fest, dass die Schweiz ihre 
Neutralität zur Verhinderung und Lösung von Konflikten nutzen und als Vermittlerin 
zur Verfügung stehen soll.32 

Der Bundesrat empfahl die Initiative ohne Gegenvorschlag zur Ablehnung. Er war 
der Meinung, dass die Verankerung eines starren Neutralitätsverständnisses in der Ver
fassung nicht im Interesse der Schweiz sei und den außenpolitischen Handlungsspiel
raum einschränken würde. Zugleich betonte die Regierung, dass sie vom Wert der Neu
tralität für die Schweiz überzeugt sei. Gerade im heutigen internationalen Umfeld brau
che es eine flexible Handhabe der Neutralität im Rahmen der geltenden völkerrechtli
chen Vorgaben. Die Verankerung eines spezifischen Neutralitätsverständnisses sei für 
die Wahrung der Landesinteressen schädlich. Der Bundesrat war insbesondere der An
sicht, dass ein Mittragen von international breit abgestützten Sanktionen im Interes
se der Schweiz sei. Diese diene der Aufrechterhaltung einer friedlichen und gerechten 
internationalen Ordnung. Auch die Zusammenarbeit mit Militär- und Verteidigungs
bündnissen liege nach Ansicht des Bundesrats im Interesse der Schweiz. Der Beitritt zu 
einem solchen Bündnis sei bereits heute nach internationalem Neutralitätsrecht ausge
schlossen.33 

Würdigung der Debatten und Ausblick 

In der Schweiz gibt es gegenwärtig keine strukturierte Neutralitätsdiskussion. Jedoch 
hat der Angriff Russlands auf die Ukraine mehrere Debatten ausgelöst, die alle einen 
Bezug zur Neutralität aufweisen. Während auf Ebene von Regierung und Verwaltung 
Bestrebungen laufen, die Kooperation mit den entsprechenden europäischen und trans
atlantischen Organisationen EU und NATO zu vertiefen, sind parallel dazu auf gesell
schaftlicher und politischer Ebene drei Bewegungen zu verzeichnen. Davon verfolgen 
mit der Neutralitätsinitiative und der Gruppe um das Manifest zwei explizit neutrali
tätspolitische Ziele. Die Initianten der parlamentarischen Diskussion zur Revision des 
KMG nutzen dagegen die Gunst der Stunde, um dank der Infragestellung der bisheri
gen Neutralitätspolitik eine erneute Revision des einschlägigen Gesetzes in ihrem Sinne 
herbeizuführen. Im Hintergrund sind die Meinungsumfragen im Kopf zu behalten, die 
zeigen, dass im Jahre 2025 zwar 53 % der Schweizer Bevölkerung eine Annäherung an die 
NATO befürworten, jedoch zugleich 87 % an der Neutralität festhalten wollen.34 

Die Komplexität dieser Konstellation wurde von ausländischen Beobachtern nur par
tiell wahrgenommen. Es dominierte die Aufregung um das Wiederausfuhrverbot von 
Schweizer Waffen, wie wenn diese Frage den Kriegsverlauf in der Ukraine maßgeblich 
beeinflusst hätte, und unter Vernachlässigung der tatsächlichen innenpolitischen In
teressen, welche diese Debatte prägten. Hingegen instrumentalisierten innenpolitische 
Akteure die Kritik aus dem Ausland, um ihre eigene Position zu untermauern. Politische 
Debatten haben es aber natürlich an sich, dass solche Querbezüge, auch widersprüchli
cher Art, hergestellt werden, wenn diese der Stärkung der eigenen Position dienen. 
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Etwas ungelenk kommen die Forderungen der Gruppe des Manifests für eine Neutra
lität für das 21. Jahrhundert daher.35 Ihr Anliegen, die Neutralität stärker an die Charta 
der VN heranzuführen und bei Angriffskriegen gegen Demokratien nicht mehr neutral 
zu sein, würde die Neutralität ihres Kerns berauben. Denn die aktuelle »Rest-Neutra
lität« der Schweiz ist ja gerade für den Fall gedacht, dass die kollektive Sicherheit als 
Folge der Blockierung des Sicherheitsrates der VN nicht funktioniert. Es wäre ehrlicher 
und womöglich politisch sogar erfolgsträchtiger gewesen, wenn die Initianten die voll
ständige Abkehr von der Neutralität gefordert hätten. Am anderen Ende des politischen 
Spektrums agieren primär politisch konservative Kreise, welche die von der Schweiz be
schlossene Übernahme der Wirtschaftssanktionen der EU kritisieren. Sie huldigen ei
nem sehr traditionellen, auch der Maximierung des wirtschaftlichen Nutzens verpflich
teten Neutralitätsverständnis. 

Man kann sich fragen, inwiefern diese Gemengelage einem konstruktiven Umgang 
mit den außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen gerecht wird, denen sich 
die Schweiz gegenübersieht. Dazu gehören, stets in neutralitätspolitischer Perspektive, 
neben dem Krieg in der Ukraine auch andere politische Kontexte regionaler oder globa
ler Natur, seien dies nun der Nahe Osten, Globale Entwicklungsziele oder die für das Jahr 
2026 angesetzte dritte OSZE-Präsidentschaft der Schweiz. Offenbar waren zuvor Kandi
daturen anderer westeuropäischer Staaten am Veto Russlands gescheitert. Aber auch die 
Tatsache, dass die Schweiz bis anhin am Prinzip festhielt, auch in schwierigen Konflikt
kontexten möglichst mit allen Akteuren Beziehungen aufrecht zu erhalten, weist einen 
Bezug zur Neutralitätspolitik auf. 

Die Sicherheitspolitik ist schon seit längerem kein Argument mehr, weder für noch 
gegen die Neutralität. Dank ihrer geopolitischen Lage kann sich die Schweiz eine Son
derrolle leisten, solange sie nicht als unsolidarisch und opportunistisch angesehen wird. 
Die Schweiz muss bereit sein, genügend Ressourcen für ihre eigene Wehrfähigkeit ein
zusetzen, unabhängig davon, ob sie dies als Teil eines Militärbündnisses oder außerhalb 
eines solchen tut. Auch muss sich die Schweiz die Frage stellen, wie gewichtig sie die 
Neutralität für das branding ihrer Außenpolitik und insbesondere ihren Einsatz im Be
reich der internationalen Friedensförderung erachtet. Je stärker die Wahrnehmung ist, 
dass das internationale Umfeld zunehmenden unberechenbarer ist, desto sinnstiften
der erscheint die Neutralität, die dem Krieg, unabhängig von den Parteien und vom Ge
genstand, entsagt. Dies heißt aber nicht, dass der neutrale Staat keine außenpolitischen 
Werte oder sonstigen Präferenzen äußern sollte. Er kann dies vielleicht sogar umso ent
schiedener tun, als er sich damit nicht dem Risiko der militärischen Parteinahme aus
setzt. Solche Überlegungen fließen jedoch allenfalls am Rande in die aktuellen Neutrali
tätsdiskussionen mit ein. 

Auch die Expertise zum Verständnis der Neutralität, ihre völkerrechtliche Veranke
rung und ihre geopolitische Bedeutung spielt keine maßgebliche Rolle in der Debatte 
über die Neutralität. Zahlreiche politische Meinungen beherrschen das Feld und werden 
am Schluss wohl den Ausschlag dafür geben, wie die Neutralität interpretiert und umge
setzt wird. Dem Sachwissen, das in der Akademie und in der Verwaltung verbreitet ist, 
verbleibt eine Orientierungs- und gegebenenfalls auch eine Beratungsrolle. Letzten En
des vermag die Wissenschaft wohl nicht viel mehr, aber auch nicht weniger als die Rolle 
eines ehrlichen Maklers zu erfüllen.36 Der Einfluss der Wissenschaft ist darauf begrenzt, 
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Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, welche die Politik aufgreifen kann.37 Die Grenzen 
der Beratungsfähigkeit der Politik zeigt jedoch eine Untersuchung zum Verhältnis zwi
schen Wissenschaft und Politik in der Schweiz, die im Gefolge der Erfahrungen des Um
gangs mit der COVID-19-Pandemie erstellt worden war. Zugleich schlägt diese Studie 
aber auch als konkrete Maßnahmen zur Verbesserung dieses Verhältnisses vor, beide 
Seiten für einander sensibilisieren sowie Prinzipien und Abläufe jenseits spezifischer 
Krisensituationen aufzustellen.38 

Die Grundsatzfrage ist, wie viel Flexibilität sich die Schweiz in ihrer künftigen Hand
habung der Neutralität geben möchte. Die Neutralitätsinitiative der SVP geht in die eine 
Richtung. Der gescheiterte Neutralitätsbericht des Bundesrats zeigte in die andere Rich
tung.39 Damit hat die Diskussion über die künftige Ausrichtung der Schweizer Neutrali
tätspolitik bereits begonnen. Deren Ausgang wird auch Folgen für das Verhältnis zur EU 
haben, zumal eine Annahme der SVP-Initiative es der Schweiz in Zukunft verunmögli
chen würde, von der EU verhängte Sanktionen zu übernehmen, falls diese sich nicht auf 
eine Resolution des Sicherheitsrates der VN stützen. 

In der Vergangenheit hat die Schweiz die Neutralität womöglich zu oft als Vorwand 
verwendet, um sich aus ihrer internationalen Verantwortung zu stehlen und entweder 
nicht Partei beziehen zu müssen oder aus einer gegebenen Situation den für sich größt
möglichen Nutzen zu ziehen. Die Neutralität kann aber auch ganz anderes gedeutet wer
den, nämlich als Verpflichtung dazu, zu kriegerischen Konflikten und vor allem auch 
hinsichtlich deren Vermeidung besonders klar Position beziehen zu müssen. Der Dis
kussionsraum, in welchem die künftige Ausrichtung der Schweizer Neutralitätspolitik 
bestimmt wird, ist entsprechend groß. 

Es braucht Mut, um in der aktuellen internationalen politischen Konstellation an der 
Neutralität festzuhalten. Für Opportunismus hat es sehr wenig Raum. Hilflos mag der 
Umgang der Schweiz mit der Neutralität erscheinen, wenn man die Debatten im Parla
ment und in der Öffentlichkeit oberflächlich betrachtet. Faktisch gesehen geht es aber 
um die Neubestimmung der Neutralitätspolitik in einem sich wandelnden außenpoliti
schen Umfeld. Es zeugt vom demokratischen Verständnis der Außenpolitik, wenn dabei 
unterschiedlichste Meinungen geäußert werden. Wichtig ist, dass als Ergebnis eine ei
nigermaßen gefestigte Konzeption resultiert, die über eine genügend breite innenpoli
tische Abstützung verfügt und der Regierung ausreichend Handlungsspielraum zur Ge
staltung der Außenpolitik bietet. 
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